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Allgemeine Sazungen und Schuldig¬
keiten der Marianischen Khristen - Lehr-
Bruderschaft , unter dem Schutz der Allerselig --
sten Jungfrauen und Muiter GOttes , und 8. ^oan-
Ul8 ? ranc15ei Negt8 , 8 . ^ welche in der Profeß -Haus -Kir-
chen 8oc . zu Wien im Jahr 1750 . eingeführet , und

von der Verkündigung einverleibet, und nur der
Röm . Erz -Bruderschaft dadurch mit neuen grossen

Ablassen begnadet worden.

l . O ^ Lle und jede eingeschriebene Mit/Glieder sollen sich
AHV befleisscn die erste , und nothwendige Gebetter , und

nochwendigstc Glaubens -Gehcimnussen recht zu wissen , und
auszusprechen , imgleichen sollen sie auch mitwürcken , da¬
mit die Kinder und andere Unwissende in dem Christlichen
Glauben mehr und mehr unterrichtet werden.

s . Alle Mit -Glieder sollen vermög dieser Einverleibung ei¬
nen neuen kräftigen Fürsatz erwecken , besonders die Tod-
Eünden zu fliehen , und wann sie gefallen seynd , sotten sie
sich ohne Verschub durch eine reumütige Beicht zur Buß
bequemen , und auch andere zu einer reumütigen Beicht und
Bekehrung anleiten.

z . Alle Mit -Glieder sollen sich in den dreyen Göttlichen
Tugenden , als nemlich : Glauben , Hofnung , und Liebe,
und anderen Gottseligen Wercken öfters üben , die Mut¬
ter GOttes , und den Heil , ävsnnem krsneileum Regis
täglich verehren , und dero Verehrung auf mögliche Weis
beförderen.

Diese kurze Sazungen werden in unserem Bruder¬
schaft «,Büchlein mit mehreren ausgeteger.

Glau-



Der

^Glaubens ^ Bekütlttlnuß /
Welche an dem Tag des Einschreibens bey
der H . Commumon kan gebettet , jährlich aber

. öffentlich bey dem Anfang deren Christlichen Lehre»
pfleget erneuert zu werde » .

Bette Anfangs die xwölf Artrcrfl r Ich glaube in GOtt
Vatter , rc . hernach spreche mit Elfer p

NN , bekenne yyn dieser Stund an , und glaube von
stA Grund meines Herzens , sqmmentlich und infonderbeit,
alles und jedes , so die heilige , Carholtsche , ApostolischeRö«
mische Kirch befihlet zu glauben »,

Diesen wahren Katholischen Glauben , aufferwelchem kcke
ne Seeligkeit zu hoffen ist, , will ich bis an mein lezrcs End fe-
stiglich halten , und bekennen.

Ich will mich auch besteigen , daß dieser wahre Glaub von
mir und meinen Untergebenen oder von denen , die meiner
Sorg befohlen seynd , gehalten,gelchret und gcprcdiget werde.

Das verheisse , gelobe , und schwöre ich NN ^ also helfe mir
GOtt , und die heilige GOttes Evangelia.

Anmerckung.
Diele Glaubens - Bekanntnuß samt denen vorhergehenden

göttlichen Tugenden kan mit grösten Verdienst bey einer
brennenden Kerzen denen Sterbenden vyrgebettet werden.

Du Ehren der Mmrer GVrres kan täglich gebettet werden-
Unrer deinen Schuz , und Schirm fliehen wir , rc.

Andächtiges Gebett , dadurch mansich , und
die ganze Bruderschaft dem Schuz der Mut-

ter GOttes übergiebet.
Eilige Maria Mutter GOttes , und Jungfrau , ich er-

wähle dich heut zu meiner Frau , Fürsprecherin und
Mutter , und nehme mir kräftiglich vor , dich mentalen zu ver¬
lassen , weder zuzulassen , daß von meinen Untergebenen etwas
wider deine Ehr gehandlet werde . Ich bitte dich derohalben,
nehme mich aufzudeinen ewigen Pfieg - Kind , samt allen Mit-
Gliedern dieser Christlichen Bruderschaft , fteheMir bey . in
allen meinen Anliegenheiten , und verlasse mich Echt in der
Stund meines Abstecbens , Amen . Kir-
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Kirchen -Gebert zu Ehren des H . ) o3nm§
kraneisci Legis , dessen Fest -Tag gepalten

wwd den ! L . Jumi.
GH GOtt ! der du deinen Bekennerden H . Francifoum ,»
88 zu Übertragung grosser Arbeit ^ für das Heil deren
Sccleä mit wunderbarlicher Lwb , und unüberwindlicher
Gedult gezierethast , verleihe uns gnädiglich , daß wir durch
dessen Tugend -Wandel angetrieben , und durch seine Fürbitt
gestarcket , die Belohnung des ewigen Lebens erlangen.
Durch JEsum Christum unfern HErrn , Amen.

Vatter unser , Ave Maria . Ich glaub in GOtt Datier , rc.
welches man nach Belieben für alle eingeschriebene Mit-
Glieder lebendige , und abgestorbene , täglich betten kau.

VollkouMMS AbW/welche Zenechökus XIX ^.
guf ein neues bekräftiget, und alle emvcrleibte

Mit -Glleder erlangen tonnen , wann sie beichten , csm-
ummeiven, und das gewöhnliche Gebet-t verrichten.

dem Tag des Einschreibens . 2 . An dem Titukar-
Av Fest Mariä -'SchnH . g An dem Fest-Tag 8 . ch ruicisci

«ech ? den : 6 . Iunii , 4. An dem H bhrist -Tag . 5 . An dem
heiligen Auffahrts -Tag . 6 . An denen Fest-Tagen Maria-
Vcrkün - lgu.ng , Empfangnuß , Himmelfahrt , und Geburt.
-7. Alke Sonntag , wann die Christliche Lehr gehalten wird.

Me Jahr zweymal nach Belieben , wann sie vonderlcz-
reu anfangen , eine General oder allgemeine Beicht machen.
9 » In ' hem Tod-Beth^
OsQSrsI . OommMion ^ oder vollkommene Abs
M , welche eingeschriebene Mt -Gfteder aus be-»

fonderer Verleihung LeuLciiLkiXlV . entweder ihnen selb-
stc.n , odpe denen armen Seelen zueignen können,

dem Tag des Einschreibens . 2 . An beyden Bruder-
.dv schaftKFestem Alle Sonntag,wann die Christen-

LehaMerfamlnug gehalten wird . 4 . Alle Jahr zweymal nach
Ablegung der General -Beicht . 5 . In dem

Der



derMürlümsiLien LHMen -Lehr-BrvLerfibafk.
'Der Bcuderschafts -Altar ist für alle eingeschriebene Mit¬

glieder auf alle Tag , und heiligeMessen pl ivIicKiret.
Wann aber die Priester, welche Hey dieser Bruderschaft ein¬

geschriebenscynd , bey was immer für einem Altar für die ver-^
storbene Mtk-Glicder eine heilige Meß lesen , gilret es eben so
viel, als oh es bey einem privileZirten Altar wäre gelesen wor¬
den. Die noch übrige Ablaß seynd in dm Bruderschafts-B ü-

. ! chel zu finden,

. Besondere Sazungm derenjenigen / welche
^ die Kinderin denen Christlichen Glaubens -GL-

heimuussen umerrichwn , und ausfragen Helsen»
Aninerckung.

Au diesem so heiligen und verdienstlichenAmthaben sich auch
zu Rom und anderer Orken Standes-Personen beyderley
Geschlechts einschreibenlassen , auch m vielen Christlicher;
Städten ansehnlicheHerren und Frauen.. Es werden also
darzuHerrey , Frauen , Ehrsame Junggesellen , und für die
MagdleinJungfrauen angenommen , und zwar auch drey,
öder vier bey einer Schaar , damit wann eines verhindert

V ist-, doch ein anderes vorstehen könne z Diese aber haben
folgende Sazmgen, die dannoch unter keiner Sünd yer^
binden , zu beobachten,

Elche dieses so heilige Amt antretten wollen , sollen
MM sich besteissen in denen Christlichen Glaubens - Ges

heinmussengut .unterrichtet zu scyu , sollenalle wenigstens den
allgemeinen Catechismum oder Frag -Büchlein bey Hauben

. haben, und dasseibigeöfters bedachtsam überlesen.
L. Sie sollen einer auferbäulichen , Lcbens- Wandel seyn,

- und sich von aller Frechheit, Aecgernuß , verdächtigen Ge-
^ meiuschaft sorgfältig hüten, damft niemand ttr.sach habe die-

fcs heilige Werck oder Bruderschaft zu schmäben.
g . Sw sollen- an denen vorgefchriebencn FefteTägen oder

Processwnen , so viel cs möglich, erscheinen , öffentlich entweder
an denen vorgeschriebenenMonat -Sonmägen ., oder wenig¬
stens an Titular-Fest zur heiligen Communion gehen , und

, Jährlich au diesem Tag die Glaubens-Bekanntnuß erneuern.
I 4 4 - OöL
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4 . Obwolen auch etliche bey einer Schaar der Kuider kön-
neneingeschrteben werden , so solle mandaAnoch «tzorg tragen,
daß wenigstens eines , oder zwey bey besten Kmdern gegen¬
wärtig seyen , welche die Kinder mit Singen zur Christlichen
Lehrführen , aufdieselbige obacht haben , damit die Christli¬
che Zucht . und Auferbaulichkeü bejLens beförderet werde.

5 . Sie sollen die Kinder , so viel es lcyn kan , auch in der Wo¬
chen ausser der Schul -Zeit ein - oder zweym st aus dem allge¬
meinen Frag -DüchLein ausftagen , und ovacht haben, ob solche
in der Christlichen Lehr zunchmen , und die von einer Wochen
zur andern vorgeschriebeneFragen erlernen.

6. Sie souen mtt denen Kmdern sanftmütig bey dem Aus¬
fragen umgehen, damit sie den Mulh zum Lernen nicht verlieh-
ren , oder gar ausbleiben , sollen auch befliesse» seyn , auf un¬
terschiedlichegüte Art die Kinder zum Lernen anzueifern , dat
mit sie bey dem öffentlichen Examen desto besser bestehen.

7 Sic sollen mallen der Verordnung ihres vorgestellten
Hochw. Seelsorgers folgen , den Frieden , Lieb , und Einig¬
keit unter einander halten ; wann sich aber besondere Umstand
oder Zwyspalten ereignen , solle dieses frühzeitig mündlich
oder schriftlich dem vorgesehen Hochw - Seelsorger , oder des¬
sen darzu bestellten Vicsrio angedeutet werden.

8 . Sie sollen sich durch das üble Nachreden einiger unver¬
ständigen Lem besonders im Anfang nicht schrecken lassen,auch
mit solchem nicht leicht in einen Wort - Streit einlassen,sondern
mit Gedult und Stillschweigen übertragen , weilen ohnedem
aus vielfältiger Erfahrnuß bekannt ist , daß nur jene gemeini¬
glich wider dieses so heilige Werck und Ordnung geschmähet
haben , die es entweder nicht recht verstanden , und nicht genug
davon berichtet worden , oder die durch ihren bösen Lebenss
Wandel nach Zmgnuß des heiligen Pauli Feind des Creuzes
Christi seyud , für welche wir zu betten haben , daß sie sich
bekehren.

9 . Der Mutter GOttes , dem H . Joseph , dem H . Francisco
Keßk 8 . ^ oder demjenigen Patron , unter dessen Titul ihre
Bruderschaft ist aufgerichtct worden , sollen sie mtt einer be¬
sonderen Andacht zugechan seyn , und täglich etwas weniges
zmn Aufuahm der Christlichen Lehr , und Glaubens betten.

iv . Dte
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io . Die drey Göttliche Lugenden , so vrel es seyn kan« sollen I
sie täglich erwecken , und wann es Gelegenheit gibt , auch an - !
dere in denenjelbigen unterweisen . Sie sollen auch zu anderen z
Zeiten die Christliche Lehr ausdrettcn , die Eltern , Kinder , !
Dienst !) othen,und andere Unwissende zur Anhörung der Christ- !
Uchen Lehr und Bruderschaft anleiten . Wannabereinesaus
erhebltchenUrsachenaustretten solte , solle es vorhero derEeists
lichkeit angedeutet werden,damit derseibenStell ersetzet werde.

Waö die Ansteller und Anstellmnnen ',beson¬
ders bey der Christlichen kchr , undauch durch

die Wochen , zu beobachten haben.
r . tDHOn denen Anstellern wird erfordert , daß sie fromme,

K ) Christlich erzogene Kinder ftynd , wenigstens 12 . oder ^
i z . Jahr alt , in der Christlichen Lehr gut unterrichtet , die we- ^
mgftens die erste fünf Haupkstuckschon erlernet haben , und !
mit der Zeit solle ^ sie auch die übrige drey Schulen des kleinen ;
Catechismi auftusagen wissen.

2 . Sie sollen allen übrigen zu einem guten Beyfpicl seyn , 1
und besonders das Gezeugnuß haben , daß sie andächtig in der ;
Kirchen , auferbäulich auf der Gaffen, ehrbar in der Kleidung, -
ehrenbretig gegen der Geistlichkeit, und g- hsrsam zu Haus
seynd.

z Sie sollen sich von allen Rauffereyen , Umlanffen , und
Spielen auf der Gassen , und anderen Untugenden hüren , die
einem Kind übel anstehen ; wann sie sich aber üb <l schatten,
sotten sie Anfangs ermahnet , Hernach ihres Amts entsetzet
werden.

4.Sie sollen allezeit die erstenbey derCyristttchen Lehr seyn,
und mit ihrem gewöhnlichen Pfenning , oder Kcnn-Zeicher» er¬
scheinen , sic sollen sehen , daß die Kinder ihr gewissesOrt bey
der Christlichen Lehr haben , allwo sie fte - en , oder seynd.

5 . Sie sollender Kinder ihre Namen aufgemerckethaben,
ihre Behausung wissen , und dieselbige sowol an denen Sonn»
Lägen , als auch an denen übrigen Tagen in der Wochen, wann
es ihnen angcdeutet wird , zu ihrem Ausfragen führen.

6 . Unter der ChristlichenLehr sollen sie selbst still , aufmerck'
simr , und chrenbirtig seyn , nicht viel ermahnen , oder schrcyertt >

» I 5 vre ^
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viel weniger die Kinder straffen, schlagen, und bey denen Haa¬
ren ziehen , sondern wann sie etwas verMerckeL-, sollen sie die¬
ses ihren Ansfragern andenten.

7 . Aus der Christlichen Lehr sollen sie nicht leichtlich aus-
bleiben , weder sonsten bey der Christlichen Lehr , oder bey dem
Austheilen jemalen von ihrer Schaar hinweg gehen»

8 .Sie sollen ohne Crlaubnuß fremde Kinder in ihre Schaa-
ren nicht aufnehmen , imgleichen sollen sie acht haben, daß ihre
Kinder nicht in die fremde Schaaren einstehen. Wann sie aber
wegen ihren Kindern etwas vorzubringen haben , sollen sie die¬
ses vor der Christlichen Lehr ihrem gastlichen Seelsorger an-
yeuten.

9. Gesten der vorgeseztenGeistlichkeit , wie auch gegen ihre
Ausfrqger , und Ausfragerinnen sollen sie in allem ehrenbi.e-
tig , und unterchänig seyn , und sich keineswegs widerspenstig
eczetgen.

10 . Sie sollendas Jahr hindurch öfters zur heiligen Beicht
und Commumon mit aller Ehrenbietigkeit , und Andacht ge¬
hen , wann aber eine öffentliche Procession und Umgang ge¬
halten wird , sollen sie dar Hey sauber angelegt , und frühzeitig
erscheinen , und die Kinder: in. die Ordnung stellen.

Was die Kinder, welche bey der Ahristm-
Lehr-Ordnung emgeschrieherl, heobachtm

sollen»
r . tT^ Lle emgeschriebene.Kinder sollen gern , und mit Freu-

Ad den zur rechten ihnen vorgeschriebenen Feit bey der
EhrtstewLehr erscheinen , und wann sie entlegen seynd ^ unter
ihren Fähnlein , Ausftuger , und Ausfragerinnen mit Singen
und Betten schön ordentlich entziehen , und auf ihrem bes
stimmten Ort , und Altar einfinden , und niemaley von ihrer
Schaar , oder Ansteller hinweg gehen.

2 .. Sie sollen unter der Christlichen Lehr still, und aufmerck-
famseyn , und keineswegs lachen , drucken , schwäzm , oder an¬
dere Ungebührlichketten anfangen.

z . Ihren ge stellten Geistlichen Herrn Seelsorger sollen sie
mit aller Chrenbietigkeit Gehorsam leisten , wie auch denen
vorgeseztenAusfeagern , Anfteliecn, Ausfragerinnen , und An¬

stel-
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stellerinnen , irr Beförderung der Ordnung in allen folgen, und
sich keineswegs widerspenstig zeigen,

4 . Sie sollen sich nach rollenderer Christlichen Lehr in - er
still , und mir Eingezogenheit nur ihren bestimmten Ort in die
Ordnung stellen, un - ausfragen lasten, und mit ihrem empfan¬
genen Bildl , oder Pfennig zufrieden seyn , solches nicht ver¬
achten , venauschen oder verliehren.

5 . Nach vollendetem Ausfragen sollen sie von der ersten
Schaar aufangen , schön ordentlich mit Singen und Betten
abziehen , aufder Gaffen nicht rausten , lausten , oder schreyen,
sondern ehrbar , und friedlich Mit ihren Ausfragern nachHaus
gehen.

6 . Die Wochen Hindurch sollen sie Morgen - und Abend-
Tisch - und Schul - Gebett mit Andacht , und aufgehobenen
Handel verrichten, wann es seyn kan , auch täglich eine heilige
Meß hören , und besonders in der Kirchen ehrenbietig , und
eingezogen seyn.

7 . Sie sollendie Mutter GOtres , den heiligen Schuz -En-
gel , den heiligen Joseph , den heiligen krauciscuin KeAi« mit
Andacht und Vertrauen verehren , und täglich wenigstens ein
Vatter unser , und Ave Maria für alle lebendige und verstor¬
bene Mitglieder , und Gutthater betten ; imgleichen sollen sie
bey denen Bitt -Gaugen , oder Proceffionen zahlreich, und
frühzeitig erscheinen.

8 . Ihren lieben Eltern sollen sie in allen gehorsam , und un-
terthänig seyn , und 'tagüch von denenseibenvor dem Schlaft
fengehen den hciligenSeegen begehren; untereinander aber so-
wol inderSchui .,als zuHaus sollen sie friedli<LLnd einig seyn.

9 . Sie sollen aus ihren CatechismofleißigDswn , sowol in
-er Schul , als zu Haus , und wann sie von ihren Ansfcsgern,
oder Ausfragecinnen bestellet werden , sollen sie bey ihnenzur
bestimmten Stund erscheinen.

10 . Sie sollen sich hüten von allen Aeegernussen, Ausge¬
lassenheiten , Umlausten , Spielen auf der Gassen , Steiner
wersten, Baden , Ausnameln,Fluchen , Schelten , Lügen, Rauf-
fen , und Schlagen , Obst stehlen , und dergleichenBosheiten,
welche einem frommen Kind gar nicht wohl anstehen.
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